
 
 
 
 

 

 
 

Hintergrundinformation Korruptionsbekämpfung 

Verschärfung der Korruptionsstrafbarkeit im Privatsektor  
Der Gesetzgeber erweitert den Straftatbestand der Bestechung/Bestechlichkeit im geschäftli-
chen Verkehr (§ 299 StGB) durch Einführung des „Geschäftsherrenmodells“. Unternehmen 
sollten Richtlinien überprüfen und die Mitarbeiter frühzeitig über die strafrechtliche Relevanz 
von Pflichtverletzungen informieren.

Das „Gesetz zur Bekämpfung der Korruption 
vom 20.11.2015“ ist in Kraft getreten. Mit die-
sem Gesetz werden Änderungen im Deut-
schen Strafrecht vorgenommen, die im We-
sentlichen der Umsetzung internationaler Vor-
gaben dienen. Kern des Gesetzes ist u. a. eine 
Erweiterung des Straftatbestandes der Be-
stechlichkeit und Bestechung im geschäftli-
chen Verkehr (§ 299 StGB). Danach machte 
sich bisher strafbar, wer sich durch einen Vor-
teil in seiner Entscheidung beim Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen zugunsten eines 
Dritten beeinflussen ließ und damit den Wett-
bewerb verzerrte. Ebenfalls strafbar war derje-
nige, der zum Zwecke der Wettbewerbsverzer-
rung einen Vorteil gewährte.  
 
Nach der nunmehr erfolgten Änderung ist eine 
solche Wettbewerbsverzerrung weiterhin 
unter Strafe gestellt, aber nach § 299 Abs. 1 
Nr. 2 StGB nicht mehr notwendig. Das Ge-
währen oder Annehmen eines Vorteils steht 
bereits dann unter Strafe, wenn hierdurch die 
Pflichten gegenüber dem Unternehmen ver-
letzt werden (sog. Geschäftsherrenmodell).  

Nach dem Wortlaut des (neu eingefügten) § 
299 Abs. 1 Nr. 2 StGB macht sich somit straf-
bar, 
 

„wer ohne Einwilligung des Unterneh-
mens einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten als Gegenleistung dafür fordert, 
sich versprechen lässt oder annimmt, 
dass er bei dem Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen eine Handlung vor-
nehme oder unterlasse und dadurch 
seine Pflichten gegenüber dem Unter-
nehmen verletze.“  
 

Spiegelbildlich gilt dies gem. § 299 Abs. 2 Nr. 
2 auch für denjenigen, der einem Angestellten 
oder Beauftragten eines Unternehmens einen 
solchen Vorteil anbietet, verspricht oder ge-
währt.  
 
Die Umsetzung des Geschäftsherrenmodells 
ist im Vorfeld zu der Gesetzesänderung breit 
diskutiert worden. Hauptkritikpunkt der Gegner 
dieses Modells war der Einwand, dass der 
Tatbestand sich damit von der ursprünglichen 
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Idee des Wettbewerbsschutzes entferne. Aus-
weislich der Gesetzesbegründung war dies 
aber gerade Ziel des Gesetzes. Durch die Än-
derungen werde der Schutz der Interessen des 
Geschäftsherrn an der loyalen und unbeein-
flussten Erfüllung der Pflichten durch seine 
Angestellten und Beauftragten im Bereich des 
Austausches von Waren und Dienstleistungen 
erweitert. Das Gesetz hat somit nicht mehr nur 
den Schutz der Funktionsfähigkeit des Wett-
bewerbs, sondern auch denjenigen der Inte-
ressen des Geschäftsherrn im Blick.  
 
Neben diesen Änderungen wurde durch das 
Gesetz zur Bekämpfung der Korruption die 
Strafbarkeit der §§ 331, 333 StGB (Vorteilsan-
nahme und Vorteilsgewährung) auf europäi-
sche Amtsträger erweitert. Der neue § 335a 
StGB sieht u. a. die Bestechung und Bestech-
lichkeit ausländischer Amtsträger vor.  
 
Für die Praxis bedeuten die erfolgten Ände-
rungen, dass sich insbesondere die Rechts- 
und Complianceabteilungen intensiv mit den 

Auswirkungen auf bestehende Richtlinien und 
Prozesse beschäftigen müssen. Dabei hat der 
Gesetzgeber in seiner Begründung ausdrück-
lich mitgeteilt, dass der in der Annahme eines 
Vorteils liegende Verstoß beispielsweise ge-
gen Compliance-Vorschriften des Unterneh-
mens nicht ausreichend ist, um den Schutz 
des Geschäftsherrn – und damit eine Strafbar-
keit – auszulösen. Vielmehr muss es sich um 
Pflichten handeln, die sich konkret auf den 
Bezug von Waren und Dienstleistungen bezie-
hen. Damit rücken auch und vor allem die Ein-
kaufsabteilungen in den Fokus potentieller 
strafrechtlicher Ermittlungen. 
 
Jedes Unternehmen sollte daher individuell 
überprüfen, ob es über entsprechende Rege-
lungen verfügt und welche Folgen ein Verstoß 
für die Mitarbeiter haben kann. Zusätzlich soll-
ten die Mitarbeiter – beispielsweise durch 
Schulungen – möglichst schnell darüber in-
formiert werden, welche Risiken sich hieraus 
für sie im Arbeitsalltag ergeben.  
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